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 Provisionsmodell 
Zweck Beschreibt die Vergütung des Partners für die erfolgreiche Vermittlung 

von Finanzierungsverträgen (Leasing und Kredit) an LEASETEQ. Das 
Provisionsmodell setzt sich aus einer Basisprovision pro Vertrag und 
einer marktgerechten Zinsprovision/-subvention bei Kundenzinssätzen 
oberhalb/unterhalb des Referenzzinssatzes zusammen. 

Wesentliche Merkmale Basisprovision: 
• Satz: gemäss Informationsblatt "Konditionen" — einheitlich für 

Neuwagen und Occasionen 
• Fälligkeit: pro erfolgreich vermitteltem Finanzierungsvertrag 
• Erfolgskriterium: wirksamer Finanzierungsvertrag zwischen LEA-

SETEQ und Kunde zustande gekommen 
Zinsprovision/-subvention (zusätzlich/abzüglich zur Basisprovision): 
• Voraussetzung: der mit dem Kunden vereinbarte Zinssatz liegt 

über/unter dem Referenzzinssatz 
• Betrag: Barwert der Zinsspread-Differenz (Kundenzinssatz − Refe-

renzzinssatz) über die Laufzeit, berechnet auf Basis der Monatsra-
ten und diskontiert mit dem Referenzzinssatz 

• Bezug: massgebend ist der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlus-
ses gültige Referenzzinssatz 

Kein Provisionsanspruch: 
• LEASETEQ lehnt den Finanzierungsantrag ab 
• der Kunde erfüllt die Zahlungsverpflichtungen aus dem Finanzie-

rungsvertrag nicht 
• Vermittlung durch LEASETEQ an den Partner (Lieferantenanfragen) 
Zusammenspiel mit weiteren Programmen: 
• Volumenbonus & Sonderkonditionen: bei hinterlegter Zielvereinba-

rung ist der Sonder-Referenzzinssatz Massstab für die Zinsprovi-
sion; Basisprovision bleibt unverändert. Volumenbonus gemäss 
separatem Informationsblatt. 

• Sales Support Programme: bei partnerfinanzierten Subventionen 
liegt der Kundenzinssatz unter dem Referenzzinssatz; der Partner 
schuldet LEASETEQ die Subvention, es besteht kein Anspruch auf 
Zinsprovision. 

Operative Umsetzung • Abrechnung: LEASETEQ stellt dem Partner über die Finanzierungs-
software eine monatliche Provisionsabrechnung mit Detail pro Fi-
nanzierungsvertrag zur Verfügung. 

• Zahlungszyklus: Nach Abschluss eines Kalendermonats werden 
die Provisionen pro erfolgreich vermitteltem Finanzierungsvertrag 
gebündelt und innert 14 Tagen auf das vom Partner hinterlegte 
Auszahlungskonto überwiesen. 

• Verrechnung: LEASETEQ darf die Provisionsgebühr nach eigenem 
Ermessen mit Forderungen gegenüber dem Partner (z.B. geschul-
deten Subventionen aus Sales Support Programmen) verrechnen 
oder für künftige Dienstleistungen gutschreiben. 
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• Nach Kündigung der Partnerschaftsvereinbarung: Der Provisions-
anspruch bleibt für qualifizierte Kunden, die während der Laufzeit 
und bis 30 Tage nach Kündigung vermittelt wurden, bestehen, aus-
ser bei einer ausserordentlichen Kündigung durch LEASETEQ. 

Geltungsbereich & 
Einschränkungen 

Eingeschlossen: 
• Kundenleasing und Kundenkredit gemäss Informationsblättern 

"Leasing" und "Leasing mit Restwertabsicherung" 
• Verträge unter hinterlegter Zielvereinbarung gemäss «Volumenbo-

nus & Sonderkonditionen» 
• Neu- und Gebrauchtfahrzeuge 
Ausgeschlossen: 
• Händlerleasing (siehe Informationsblätter "Vorführwagenfinanzie-

rung" und "Lagerfinanzierung") mit Partner als Leasingnehmer, 
keine Vermittlung 

• Lieferantenanfragen durch LEASETEQ an den Partner — keine Ver-
mittlungsprovision fällig 

Kommerzielle 
Rahmenbedingungen 

Alle Beträge in CHF, ohne Mehrwertsteuer und andere Steuern 

Gültigkeitszeitraum Gültig bis auf Widerruf oder Ersatz durch eine aktualisierte Version. Die 
Partnerschaftsvereinbarung als Grundlage ist auf unbestimmte Zeit ge-
schlossen; ordentliche Kündigung durch beide Parteien mit 1 Monat 
Frist zum Monatsende möglich. Bei Nicht-Kündigung automatische 
Verlängerung um ein weiteres Jahr. 

Rechtlicher Hinweis Dieses Informationsblatt ist integraler Bestandteil der Partnerschafts-
vereinbarung. Bei Widersprüchen gehen die Regelungen der Partner-
schaftsvereinbarung vor, soweit diese in diesem Informationsblatt 
nicht ausdrücklich abweichend und zeitlich begrenzt geregelt sind. 

 


